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Steuereinnahmen im Oktober 2020

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) sanken im Oktober  2020 um 8,8  Pro-
zent gegenüber Oktober 2019. Die konjunkturellen 
Auswirkungen der Corona-Krise belasteten wei-
terhin das Steueraufkommen. Wie in den voran-
gegangenen Monaten beeinflussten daneben auch 
die Auswirkungen untergesetzlicher Maßnahmen 
in Verbindung mit dem Coronavirus die Steuer-
einnahmen. Aus dem Zufluss früher gestundeter 
Beträge, der den Betrag der in diesem Monat neu 
gewährten Stundungen überstieg, ergab sich ein 
positiver Aufkommenseffekt. Beträchtliche Auf-
kommensminderungen ergaben sich – wie bereits 
in den vergangenen Monaten  – auch aus den ge-
setzlichen Maßnahmen zur Minderung der Aus-
wirkungen des Coronavirus sowie zur Belebung der 
Konjunktur. Hier sind insbesondere zwei Maßnah-
men aus dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zu 
nennen: Das Umsatzsteueraufkommen vermin-
derte sich aufgrund der temporären Absenkung 
der Umsatzsteuersätze für das 2. Halbjahr 2020. Da-
neben wiesen die Einnahmen aus der Lohnsteuer 
einen erheblichen Rückgang auf. Dieser resultierte 
überwiegend aus der Zahlung der zweiten Rate des 
Kinderbonus in Höhe von 100 €, welcher aus dem 
Lohnsteueraufkommen gezahlt wird.

Die Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern la-
gen insgesamt um 10,9 Prozent unter dem Niveau 
des Vorjahresmonats. Bei den Bundessteuern er-
gab sich im Oktober ein Einnahmerückgang um 
5,0 Prozent. Die Einnahmen aus den Ländersteuern 
wiesen hingegen aufgrund einer starken Zunahme 
der Einnahmen aus der Erbschaftsteuer einen An-
stieg um 7,7 Prozent auf.

EUEigenmittel

Im Berichtsmonat Oktober  2020 stiegen die Zah-
lungen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle 
um 3,8 Prozent und lagen bei rund 2,7 Mrd. € ge-
genüber 2,6 Mrd. € im Oktober 2019. Die monatli-
chen Anforderungen der Europäischen Union (EU) 

schwanken aufgrund des jeweiligen Finanzierungs-
bedarfs der  EU. Sie orientieren sich grundsätzlich 
am Finanzrahmen für das laufende Jahr 2020.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Oktober 2020

In den Monaten Januar bis Oktober 2020 sank das 
Steueraufkommen insgesamt um 8,1 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus 
den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 
9,5 Prozent; das Aufkommen der Bundessteuern 
sank um 4,3 Prozent. Die Ländersteuern verzeich-
neten einen Einnahmezuwachs um 7,4 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Oktober  2020 einen Rückgang 
um 18,4  Prozent gegenüber dem Ergebnis im 
Oktober  2019. Die Einnahmen des Bundes aus 
den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 
19,5 Prozent. Aufgrund der Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes durch das Zweite Corona-Steu-
erhilfegesetz verringert sich der Anteil des Bun-
des an den Steuern vom Umsatz zugunsten von 
Ländern und Gemeinden beträchtlich. Damit sol-
len die Steuermindereinnahmen der Länder durch 
den aus dem Lohnsteueraufkommen zu zahlen-
den einmaligen Kinderbonus sowie durch die tem-
poräre Steuersatzsenkung bei der Umsatzsteuer 
kompensiert werden. Da sich das Aufkommen der 
Steuern vom Umsatz zudem durch die Umsatz-
steuersatzsenkung in diesem Monat auch insge-
samt beträchtlich verringerte, sanken die Einnah-
men des Bundes aus dem Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz um 28,6  Prozent gegenüber Okto-
ber  2019. Die Einnahmen aus Bundessteuern ver-
ringerten sich um 5,0  Prozent. Zudem waren hö-
here Bundesergänzungszuweisungen sowie höhere 
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EU-Eigenmittelabführungen gegenüber dem Vor-
jahresmonat Oktober 2019 zu leisten.

Die Länder verbuchten im Oktober  2020 nur ei-
nen leichten Rückgang ihrer Steuereinnahmen um 
1,5  Prozent. Grund war die oben aufgeführte ge-
änderte Umsatzsteuerverteilung. Hierdurch stie-
gen die Einnahmen der Länder aus den Steuern 
vom Umsatz um 8,4 Prozent. Die Verringerung des 
Lohnsteueraufkommens durch Kurzarbeit und 

Kinderbonus sowie der Wegfall der erhöhten Ge-
werbesteuerumlage minderten hingegen die Steu-
ereinnahmen der Länder beträchtlich. Die Län-
dereinnahmen aus den Gemeinschaftsteuern 
insgesamt sanken um 3,6  Prozent. Bei den Län-
dersteuern waren mit einem Plus von 7,7 Prozent 
deutlich höhere Einnahmen zu verzeichnen. Die 
Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an 
den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 
4,7 Prozent.
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2020

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20204

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer2 14.587  10,6 166.206  5,2 208.350  5,1

Veranlagte Einkommensteuer 234 X 42.602  9,6 58.050  8,9

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.259 +24,2 17.136  16,4 19.950  15,1

Abgeltungsteuer auf Zins und Veräuße
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

366  10,3 5.484 +28,5 6.450 +25,3

Körperschaftsteuer 67 X 16.320  34,0 21.100  34,1

Steuern vom Umsatz 17.605  9,3 181.746  9,1 218.750  10,1

Gewerbesteuerumlage 734  18,3 2.830  19,1 3.762  20,0

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 22  97,1 134  94,8 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 34.405  -10,9 432.459  -9,5 536.412  -9,9

Bundessteuern

Energiesteuer 3.283  7,1 26.352  8,6 37.700  7,3

Tabaksteuer 1.439  14,5 11.603 +1,5 14.360 +0,7

Alkoholsteuer 167 +0,1 1.690  3,2 2.050  3,2

Versicherungsteuer 685 +2,3 12.873 +2,8 14.520 +2,7

Stromsteuer 644 +11,0 5.437  1,6 6.550  2,1

Kraftfahrzeugsteuer 755 +6,1 8.181 +1,6 9.500 +1,4

Luftverkehrsteuer 23  79,3 249  73,7 270  77,2

Solidaritätszuschlag 1.044 +0,6 14.574  6,6 18.400  6,3

Übrige Bundessteuern 134 +17,1 1.187  0,7 1.442  1,7

Bundessteuern insgesamt 8.174  -5,0 82.145  -4,3 104.792  -4,3

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 737 +29,8 7.133 +23,9 8.500 +21,7

Grunderwerbsteuer 1.373  3,1 13.193 +1,6 15.700  0,6

Rennwett und Lotteriesteuer 185 +24,7 1.661 +1,6 2.000 +1,3

Biersteuer 62 +16,5 467  10,8 540  12,5

Übrige Ländersteuern 27 +2,2 444 +6,2 510 +5,8

Ländersteuern insgesamt 2.383 +7,7 22.900 +7,4 27.250 +5,4

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen war 
im Berichtsmonat deutlich rückläufig. Dabei stieg 
das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer im Okto-
ber  2020  – trotz der von den Unternehmen auch 
weiterhin in Anspruch genommenen Kurzarbeit – 
leicht um 0,3  Prozent gegenüber Oktober  2019. 
Hauptgrund für den deutlichen Rückgang des kas-
senmäßigen Lohnsteueraufkommens um 10,6 Pro-
zent war die Steigerung des aus dem Lohnsteuer-
aufkommen gezahlten Kindergelds. Letzteres stieg 
im Vorjahresvergleich deutlich um 49,1  Prozent, 
da im Oktober 2020 die zweite Rate des Kinderbo-
nus in Höhe von 100 € an die Kindergeldempfänger 
ausgezahlt wurde (im September war die erste Rate 
in Höhe von 200 € ausgezahlt worden). In den Mo-
naten Januar bis Oktober  2020 lag damit das kas-
senmäßige Lohnsteueraufkommen um 5,2 Prozent 
unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im aufkommensschwachen Veranlagungsmo-
nat Oktober wurden rund 67 Mio. € Körperschaft-
steueraufkommen brutto vereinnahmt. Im Ok-
tober  2019 waren noch rund 144  Mio. € erstattet 
worden, was somit im Ergebnis eine leichte Ein-
nahmeverbesserung gegenüber dem Vorjahresmo-
nat darstellte. Die Investitionszulage hatte  – auf-
grund ihres geringen Volumens  – nahezu keinen 
Einfluss auf das Ergebnis, sodass das kassenmä-
ßige Körperschaftsteueraufkommen ebenfalls bei 
rund 67 Mio. € lag. In den Monaten Januar bis Ok-
tober 2020 verringerte sich das kassenmäßige Kör-
perschaftsteueraufkommen um 34,0  Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Bruttoaufkommen der veranlagten Ein-
kommensteuer wurde im Oktober ebenfalls 
von der Veranlagungstätigkeit bestimmt. Das 

2020

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20204

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 491 +17,0 3.967  6,1 4.650  8,6

MehrwertsteuerEigenmittel 217 +3,9 2.191  4,5 2.480  1,6

BNEEigenmittel 1.993 +1,0 18.392  15,0 25.620 +9,9

EU-Eigenmittel insgesamt 2.702 +3,8 24.551  -12,8 32.750 +5,9

Bund³ 17.778  -18,4 224.461  -13,2 278.730  -15,3

Länder³ 21.960  -1,5 253.108  -3,3 311.849  -3,9

EU 2.702 +3,8 24.551  -12,8 32.750 +5,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.014  -4,7 39.351  -3,5 49.775  -3,1

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

45.454  -8,8 541.471  -8,1 673.104  -8,5

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Bruttoaufkommen verringerte sich auf rund 
0,9 Mrd. € (-24,4 Prozent gegenüber Oktober 2019). 
Nach Abzug der Arbeitnehmererstattungen 
(-7,2  Prozent gegenüber Oktober  2019) und der 
nur noch unbedeutenden Investitions- und Eigen-
heimzulagen ergibt sich per saldo im Oktober 2020 
ein Erstattungsvolumen von rund 234  Mio. € ge-
genüber 32 Mio. € im Oktober 2019. In den Mona-
ten Januar bis Oktober  2020 verringerte sich das 
kassenmäßige Aufkommen der veranlagten Ein-
kommensteuer um 9,6  Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Oktober  2020 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 28,6 Pro-
zent über der Vorjahresbasis. Die aus dem Aufkom-
men geleisteten Erstattungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern lagen bei rund 196 Mio. €. 
Insgesamt ergab sich ein Anstieg des Kassenauf-
kommens der nicht veranlagten Steuern vom Er-
trag um 24,2  Prozent gegenüber Oktober  2019. In 
den Monaten Januar bis Oktober 2020 verringerte 
sich das kassenmäßige Aufkommen der nicht ver-
anlagten Steuern vom Ertrag um 16,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum.

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete im 
Vergleich zum Oktober  2019 einen Rückgang um 
10,3  Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf waren 
beträchtliche Schwankungen in den monatlichen 
Einnahmen zu beobachten, da viele Anlegerin-
nen und Anleger offensichtlich aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung Gewinne aus der Anlage 
von Wertpapieren realisierten. Insgesamt stieg das 
kassenmäßige Aufkommen der Abgeltungsteuer 
auf Zins- und Veräußerungserträge in den Mona-
ten Januar bis Oktober  2020 um 28,5  Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ver-
zeichnete im Oktober  2020 einen Rückgang von 
9,3  Prozent gegenüber dem Oktober  2019, wobei 
sich das Aufkommen aus der Binnenumsatzsteuer 
um 4,8  Prozent und die Einnahmen aus der Ein-
fuhrumsatzsteuer um 22,3  Prozent jeweils gegen-
über Oktober  2019 verringerten. Dies resultierte 
aus der temporären Umsatzsteuersatzsenkung für 
das 2. Halbjahr 2020, die im September erstmals im 
Aufkommen sichtbar wurde, und wurde nur teil-
weise durch einen positiven Saldo aus neu gewähr-
ten Stundungen und Zahlungsrückflüssen aus fäl-
lig gewordenen Stundungen aufgewogen. In den 
Monaten Januar bis Oktober 2020 sank das kassen-
mäßige Aufkommen der Steuern vom Umsatz um 
9,1 Prozent gegenüber den Vorjahreszeitraum.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im 
Oktober 2020 um 5,0 Prozent unter dem Steu-
eraufkommen des Vorjahresmonats. Bei einigen 
Steuerarten führten die steuerlichen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Liquidität der Unternehmen 
zu einem Einnahmerückgang. Ein höheres Steuer-
aufkommen gegenüber Oktober 2019 war bei der 
Stromsteuer (+11,0 Prozent), der Versicherung-
steuer (+2,3 Prozent) sowie der Kraftfahrzeugsteuer 
(+6,1 Prozent) zu beobachten. Rückgänge zeigten 
die Energiesteuer (-7,1 Prozent) sowie die Tabak-
steuer (-14,5 Prozent). Infolge der Pandemie kam 
der weltweite Luftverkehr seit dem Frühjahr 2020 
nahezu zum Erliegen. Dies sowie Steuerstundungen 
waren Gründe für den Einbruch der Luftverkehr-
steuer um 79,3 Prozent gegenüber Oktober 2019. 
Die Lockerungsmaßnahmen hatten in den Som-
mermonaten lediglich zu einer leichten Erholung 
des Aufkommens aus dieser Steuer gegenüber den 
Vormonaten geführt. Das Aufkommen aus dem So-
lidaritätszuschlag stieg leicht um 0,6 Prozent, in-
folge des Anstiegs seiner Bemessungsgrundlagen. 
Die Veränderungen bei den übrigen Steuerarten 
hatten betragsmäßig nur geringen Einfluss auf das 
Gesamtergebnis der Bundessteuern. Im Zeitraum 
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Januar bis Oktober 2020 sank das Aufkommen aus 
den Bundessteuern um 4,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Ok-
tober 2020 um 7,7 Prozent über dem Ergeb-
nis des Oktobers 2019. Ursächlich hierfür waren 

hauptsächlich deutlich höhere Einnahmen aus 
der Erbschaftsteuer (+29,8 Prozent). Auch die Bier-
steuer (+16,5 Prozent), die Rennwett- und Lotterie-
steuer (+24,7 Prozent) sowie die Feuerschutzsteuer 
(+2,2 Prozent) entwickelten sich positiv. Ein leich-
ter Rückgang von 3,1 Prozent war bei der Grunder-
werbsteuer zu beobachten. Im Zeitraum Januar bis 
Oktober 2020 stiegen die Einnahmen der Länder 
aus den Ländersteuern um 7,4 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum.




